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hier nur der Vollständigkeit halber dargestellt sind. Demgegenüber ist die Quote 
der Gründerinnen, die keine geschlechtsspezifische Präferenz für die Nachfolge 
haben, mit knapp zwei Dritteln vergleichsweise gering. Es wird deutlich, dass 
gut 30 Prozent der Gründerinnen ihr Unternehmen lieber an eine Frau übergeben 
würden. Rund 4 Prozent der Gründerinnen würden einen Mann als Nachfolger 
vorziehen. 

Zieht man zusätzlich die Daten zum Frauenanteil in den Unternehmen heran 
(vgl. Tabelle 6, Abschnitt 4.1), so dokumentieren sie eine relativ ähnliche Vertei-
lung. Demnach weisen die Unternehmen von Gründerinnen im Vergleich zu 
denen von Nachfolgerinnen nicht nur höhere Frauenanteile auf der Ebene der 
Mitarbeiter und Führungskräfte auf, sondern Gründerinnen streben offenbar auch 
eher eine weibliche Nachfolgeregelung an.

Im Folgenden wird untersucht, ob eine Teamlösung zur Regelung der Unter-
nehmensnachfolge grundsätzlich in Betracht kommt. Ein erster Überblick zeigt, 
dass sich knapp drei Viertel aller Unternehmerinnen (73,4 Prozent) eine solche 
Form der Nachfolge vorstellen können, nur gut ein Viertel lehnt eine Teamlösung 
ab. Werden Gründerinnen und Nachfolgerinnen differenziert betrachtet,  
sind keine wesentlichen Unterschiede feststellbar: Während Nachfolgerinnen mit 
75,3 Prozent eine Teamlösung in Erwägung ziehen, sind dies bei Gründerinnen 
72,6 Prozent.

Ein etwas größerer Unterschied ist in der Beurteilung von Familienunterneh-
merinnen und Nicht-Familienunternehmerinnen auszumachen. Da in Familien-
unternehmen die Übergabe an Geschwister der Nachfolgegeneration und damit 
an mehrere Personen häufiger vorkommt als bei familienexternen Lösungen 
(Klein, 2004; Röhl, 2008, 15 ff.), ist davon auszugehen, dass eine Teamlösung 
bei Familienunternehmerinnen häufiger in Betracht gezogen wird. Dies kann mit 
den vorliegenden Daten tendenziell bestätigt werden: Während 77 Prozent der 
Familienunternehmerinnen grundsätzlich gegenüber einer Teamlösung auf-
geschlossen sind, beträgt die entsprechende Quote bei Nicht-Familienunter-
nehmerinnen nur 65,8 Prozent. 

Wird untersucht, ob eine Teamlösung für die Unternehmensnachfolge häufiger 
in Betracht gezogen wird, wenn die Unternehmerin bereits in einem Team auch 
die Geschäfte des Unternehmens führt, lassen sich nur geringfügige Unterschiede 
zu allein tätigen Geschäftsführerinnen erkennen. Werden nur diejenigen Unter-
nehmerinnen betrachtet, die aktiv als Geschäftsführerinnen oder Vorstands-
vorsitzende ihr Unternehmen lenken, so äußern 70,2 Prozent der allein leitend 
tätigen Unternehmerinnen, dass für sie für die Nachfolge grundsätzlich eine 
Teamlösung infrage kommt, während unter den bereits im Team leitend  tätigen 
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Unternehmerinnen 75,3 Prozent prinzipiell auch einer Teamlösung positiv 
 gegenüberstehen. Damit gibt es Hinweise darauf, dass die individuelle praktische 
Erfahrung der Unternehmerin im Rahmen des eigenen operativen Geschäfts die 
Entscheidung für oder gegen eine Teamlösung beeinflussen könnte.

Im Anschluss ist der Frage nachzugehen, ob auch nach der Übergabe eine 
Tätigkeit für das Unternehmen gewünscht wird und in welcher Form sie ausgeübt 
werden soll. Mit Blick auf Abbildung 6 wird deutlich, dass ein vollständiger 
Rückzug von der Tätigkeit als Unternehmerin nur von knapp einem Drittel der 
Befragten gewünscht wird. Fast zwei Drittel geben an, in beratender Funktion 
weiter für das Unternehmen tätig sein zu wollen, aber nur gut 5 Prozent möchten 
weiterhin einen direkten Einfluss auf die Unternehmensführung/-leitung nehmen. 
Es ist also festzuhalten, dass generell mit der Übergabe auch ein Rückzug aus 
dem aktiven Geschäft gewünscht wird. Ein vollständiges Ausscheiden aus den 
betrieblichen Prozessen kommt aber nur insofern für eine Minderheit in Betracht, 
als der bei weitem größte Anteil in passiver, beratender Form dem Unternehmen 
verbunden bleiben möchte.

Liegt der Fokus auf Familienunternehmerinnen, ergibt sich ein ähnliches Bild. 
Allerdings möchte von ihnen ein noch etwas größerer Anteil auch nach der 
Übergabe in beratender Form für das Unternehmen tätig bleiben (70,3 Prozent). 
Interessant ist der Vergleich mit Nicht-Familienunternehmen, da hier nur  
48,7 Prozent der Unternehmerinnen weiterhin in beratender Form eingebunden 
sein möchten, während 46,1 Prozent von ihnen einen vollständigen Rückzug 

„Möchten Sie auch nach der Übergabe 
für das Unternehmen tätig sein?“

Abbildung 6

Antworten der befragten Unternehmerinnen, in Prozent

Nachfolgerinnen             Gründerinnen             Familienunternehmerinnen             Alle

Ja, mit direktem Einfluss auf die
Geschäftsführung/-leitung

Ja, in beratender Funktion

Nein

N = 241.  
Quellen: Befragung der Mitglieder des VdU im Februar/März 2009; eigene Berechnungen  

6,5
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5,5
5,4

54,6
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39,0
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24,2
31,1
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anstreben. Dieser Vergleich zeigt, dass Unternehmerinnen in Familienbetrieben 
nach der Übergabe einen deutlich engeren Bezug zum Betrieb wünschen als die 
Unternehmerinnen insgesamt.

Vergleicht man Nachfolgerinnen und Gründerinnen, ist ebenfalls ein Unter-
schied feststellbar. Gründerinnen äußern zu einem ähnlich hohen Anteil wie 
Familienunternehmerinnen, dass sie nach der Übergabe in beratender Funktion 
für das Unternehmen tätig sein wollen (67,7 Prozent), während sich Nachfolge-
rinnen zu einem größeren Anteil (39 Prozent) aus der Tätigkeit für das Unterneh-
men zurückziehen möchten. Insofern könnte eine stärkere Identifikation von 
Gründerinnen und Familienunternehmerinnen mit ihrem Unternehmen eine Er-
klärung für das Engagement im Anschluss an die Übergabe sein. Ein quantitativer 
Nachweis für diese These lässt sich hier allerdings nicht erbringen.

Im Folgenden soll der Übergabeprozess näher betrachtet werden. Hier ist in-
teressant, ob und gegebenenfalls welche Vermittler und Mediatoren die Unter-
nehmerinnen für den Übergabeprozess heranziehen möchten. Einen Überblick 
dazu bietet Abbildung 7. Da Mehrfachnennungen möglich waren, wurde jede 
Antwortalternative separat ausgewertet. Allgemein lässt sich erkennen, dass 
insbesondere Steuerberater als Koordinatoren für die Übergabe gewünscht  werden 
(68,8 Prozent). Dies ist gerade in kleineren Unternehmen die Regel, wie die 
Literatur zeigt (vgl. Abschnitt 2.3). Gleichzeitig gibt ungefähr die Hälfte der 
Antwortenden an, dass sie eine Anwältin/einen Anwalt hinzuziehen würden. 
Damit spiegeln die Antworten die hohe Bedeutung einerseits der rechtlichen 
Absicherung und andererseits der finanziellen Gestaltung im Rahmen des Über-
gabeprozesses wider (siehe Abschnitt 4.2.3). Des Weiteren werden Unterneh-
mensberater wie auch Familienangehörige häufig genannt. Hingegen deuten die 
Daten darauf hin, dass Verbandsrepräsentanten und Vertreter von Industrie- und 
Handelskammern (IHK) für den Übergabeprozess nur von untergeordneter Be-
deutung sind. Zudem gibt etwa jede zehnte Unternehmerin an, für die Übergabe 
keine Koordinatoren hinzuziehen zu wollen.

Im Detail zeigt sich bei differenzierter Betrachtung des Datensatzes für 
Familien unternehmerinnen, Gründerinnen und Nachfolgerinnen kein grundsätz-
lich unterschiedliches Antwortverhalten. Die genannten Prioritäten gelten offen-
bar gleichermaßen für die betrachteten Gruppen. Erwähnenswert ist, dass Nach-
folgerinnen im Vergleich zu Gründerinnen noch deutlich häufiger Steuerberater 
in Anspruch nehmen würden. Da sie im Durchschnitt größere Unternehmen 
führen, nimmt die Bedeutung von finanziellen beziehungsweise steuerlichen 
Aspekten im Rahmen des Übergabeprozesses offenbar deutlich zu. Dagegen 
scheinen rechtliche Aspekte der Übergabe für Gründerinnen eine etwas größere 



47

28,2
20,4

27,3
22,9

66,1
67,3

68,8

47,4
50,6
51,5

49,6

7,7
3,1

4,9
4,6

6,4
4,9

6,7
5,4

38,5
40,1
40,0
39,6

12,8
11,1
11,5
11,7

„Welche Vermittler/Mediatoren würden Sie
als Koordinator für die Übergabe hinzuziehen?“

Abbildung 7

Antworten der befragten Unternehmerinnen (Mehrfachnennungen möglich), in Prozent

Nachfolgerinnen             Gründerinnen             Familienunternehmerinnen             Alle

Familienangehörige/r

Steuerberater/in

Anwalt/Anwältin

N = 240.    
Quellen: Befragung der Mitglieder des VdU im Februar/März 2009; eigene Berechnungen  

Verbandsrepräsentant/in

Vertreter/in einer IHK

Unternehmensberater/in

Kein/e Koordinator/in

74,4

Rolle zu spielen, da sie häufiger auf eine Anwältin/einen Anwalt zugreifen wür-
den. Im Übrigen zeigen die Daten, dass Familienangehörige als Koordinatoren 
bei Nachfolgerinnen und Familienunternehmerinnen einen leicht höheren Stellen-
wert einnehmen, da dort vielfach Verwandte oder Familienangehörige in leitenden 
oder beratenden Funktionen für das Unternehmen tätig sind.

Abschließend wird betrachtet, inwiefern die Unternehmerinnen bereits Vor-
kehrungen getroffen haben, welche die Fortführung ihrer Unternehmen beispiels-
weise im Todesfall, bei Krankheit oder nach einem Unfall betreffen. Mit Blick 
auf Abbildung 8 fällt zunächst auf, dass mehr als ein Drittel aller Unterneh-
merinnen noch keine Vorkehrungen für eine plötzlich notwendig werdende 
Nachfolge getroffen hat. Der überwiegende Anteil von 41,7 Prozent hat bislang 
allenfalls eine Notfallregelung vorbereitet und gerade mal 21,7 Prozent haben 
bereits eine endgültige Nachfolgeregelung getroffen.
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Im Detail zeigt sich, dass unter denjenigen Unternehmerinnen mit einer endgül-
tigen Nachfolgeregelung das Durchschnittsalter bei 58,1 Jahren liegt, während es 
unter den übrigen Unternehmerinnen bei rund 50 Jahren liegt. Es ist also erneut 
erkennbar, dass die Bereitschaft, eine definitive Nachfolgeregelung festzulegen, mit 
dem Alter der Unternehmerin tendenziell ansteigt. Die Gefahr von Unfällen oder 
Krankheiten in jüngeren Jahren wird im Durchschnitt offenbar unterschätzt, da auch 
eine Notfallregelung erst mit durchschnittlich rund 50 Jahren ergriffen wird und 
der Anteil der Unternehmerinnen ohne jede Nachfolgeregelung relativ hoch ist.

Im Übrigen ist festzuhalten, dass hier für Gründerinnen und Nachfolgerinnen 
wie auch für Familienunternehmerinnen tendenziell die gleichen Aussagen gelten, 
allerdings mit teilweise anderen Akzentuierungen. So ist bemerkenswert, dass 
der Anteil der Familienunternehmerinnen mit einer endgültigen Nachfolgerege-
lung mit 26,8 Prozent überdurchschnittlich hoch ausfällt, während Nicht-Familien-
unternehmerinnen nur zu 10,5 Prozent eine solche Regelung getroffen haben. 
Hinzu kommt, dass Letztere zu einem Anteil von 42,1 Prozent noch gar keine 
Vorkehrungen getroffen haben für den Fall, dass ihnen etwas zustößt. Demge-
genüber haben gerade mal 34,2 Prozent der Familienunternehmerinnen keine 
Nachfolgeregelung.

Bei Gründerinnen fällt auf, dass erst knapp 18 Prozent eine endgültige Nach-
folgeregelung und fast 40 Prozent noch keinerlei Vorkehrungen getroffen haben. 
Diese Daten fallen für Nachfolgerinnen anders aus. Hier haben fast 30 Prozent 

„Haben Sie Vorkehrungen für die Fortführung
Ihres Unternehmens getroffen, falls Ihnen etwas
zustoßen sollte?“

Abbildung 8

Antworten der befragten Unternehmerinnen, in Prozent

Nachfolgerinnen             Gründerinnen             Familienunternehmerinnen             Alle

Ja, als endgültige Nachfolgeregelung

Ja, als temporäre Regelung
(Notfallregelung)

Nein

N = 240.  
Quellen: Befragung der Mitglieder des VdU im Februar/März 2009; eigene Berechnungen  
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42,6
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bereits eine endgültige Regelung festgelegt und nur knapp 31 Prozent bisher 
keine Vorkehrungen getroffen. Weitere Analysen zeigen, dass auch eine statistisch 
nachweisbare lineare Abhängigkeit der Nachfolgeregelung vom Alter des Unter-
nehmens besteht. Danach haben Unternehmerinnen, die ältere Unternehmen 
führen, gleichzeitig auch häufiger eine endgültige Nachfolgeregelung getroffen. 
Da Nachfolgerinnen tendenziell ältere Betriebe führen, wirkt sich dies auch auf 
die Beurteilung von Nachfolgerinnen und Gründerinnen aus.

Insgesamt ist festzuhalten, dass

• im Zusammenhang mit der Übergabe des Unternehmens die Sicherung der 
Arbeitsplätze die größte Bedeutung für die Unternehmerinnen hat und die 
 Bedeutung dieses Aspekts mit der Unternehmensgröße ansteigt;

• die wirtschaftliche Absicherung von Familienangehörigen und die Fortführung 
der Tradition von vergleichsweise geringerer Bedeutung sind, aber – absolut 
betrachtet – immer noch als eher wichtig beurteilt werden;

• knapp drei Viertel der Unternehmerinnen bei der Auswahl eines Nachfolgers 
gleichermaßen offen sind für Frauen wie für Männer. Die Übrigen bevorzugen 
Frauen mit einem Anteil von knapp 23 Prozent gegenüber Männern mit einem 
Anteil von 3,7 Prozent;

• eine Teamlösung zur Regelung der Unternehmensnachfolge für insgesamt 
knapp drei Viertel der Unternehmerinnen in Betracht kommt. Im Detail können 
sich Familienunternehmerinnen eine Teamlösung mit einem Anteil von gut drei 
Vierteln wesentlich häufiger vorstellen als Nicht-Familienunternehmerinnen mit 
einem Anteil von knapp zwei Dritteln;

• nach der Übergabe fast zwei Drittel der Unternehmerinnen in beratender 
Funktion für das Unternehmen tätig bleiben möchten und knapp ein Drittel sich 
vollständig zurückziehen würde. Eine Tätigkeit mit direktem Einfluss auf die 
Unternehmensführung wird hingegen kaum angestrebt. Bei Familienunterneh-
merinnen und Gründerinnen ist der Wunsch nach einer Beteiligung in beratender 
Form im Anschluss an die Übergabe am größten;

• im Rahmen des Übergabeprozesses insbesondere Steuerberater und Anwälte 
als Koordinatoren bevorzugt werden. Knapp 12 Prozent der Unternehmerinnen 
geben an, bei der Übergabe keine Unterstützung zu benötigen;

• gut ein Drittel der Unternehmerinnen noch keine Nachfolgeregelung für den 
Fall getroffen hat, dass ihnen etwas zustoßen sollte. Eine Nachfolgeregelung liegt 
zwar bei den meisten Unternehmerinnen vor, allerdings sind dies oft Notfallre-
gelungen, die im Durchschnitt erst in einem Alter von etwa 50 Jahren festgelegt 
werden. Insofern werden Unfälle und Krankheitsrisiken in jüngeren Jahren als 
Gefahr für die Fortführung des Unternehmens offenbar relativ oft unterschätzt.
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4.2.3 Bewertung der Erbschaftsteuerreform
Wie Abbildung 7 in Abschnitt 4.2.2 gezeigt hat, werden Steuer- und Unter-

nehmensberater bei der Regelung der Unternehmensnachfolge häufig als Koor-
dinatoren gewünscht. Finanzielle Aspekte beziehungsweise die finanzielle Ge-
staltung der Unternehmensnachfolge sind also von großer Bedeutung. In diesem 
Zusammenhang sind insbesondere auch die Einschätzungen der befragten 
 Unternehmerinnen zu der am 1. Januar 2009 in Kraft getretenen Erbschaftsteuer-
reform interessant, da gerade mit der Erbschaftsteuer große finanzielle  Belastungen 
einhergehen können.

Für die quantitative Analyse wird aus Gründen der Übersichtlichkeit eine 
Rekodierung der Antworten vorgenommen (vgl. Anhang, Frage 21): Der Wert 1 
wird bei einer eher vorteilhaften Einschätzung beibehalten, der Wert 0 (statt 2) 
wird bei einer neutralen Einschätzung vergeben und der Wert –1 (statt 3) doku-
mentiert eine eher nachteilige Beurteilung. Abbildung 9 zeigt die durchschnittliche 
Bewertung einzelner Kriterien der Erbschaftsteuerreform für alle Unterneh-
merinnen sowie getrennt für Nachfolgerinnen und Gründerinnen.

Zunächst wird deutlich, dass die Erbschaftsteuerreform insgesamt eher als 
nachteilig wahrgenommen wird (mit einem durchschnittlichen Punktwert von 
–0,36). Interessant ist dabei, dass der erwartete Gesamteffekt im Durchschnitt 
schlechter ausfällt als der einfache Durchschnitt der übrigen vier Kriterien. Das 

Bewertung der Erbschaftsteuerreform Abbildung 9

Durchschnittswert der Antworten1

Nachfolgerinnen             Gründerinnen             Alle

Neubewertung des Unternehmens

Steuerabschmelzung unter Berücksichtigung
von Haltefrist und Lohnsummenschwelle

Höhe der Steuerbelastung
(Steuerklasse I)

N = 204.
1 Auf der Bewertungsskala –1 (eher nachteilig), 0 (neutral), +1 (eher vorteilhaft).    
Quellen: Befragung der Mitglieder des VdU im Februar/März 2009; eigene Berechnungen  

Höhe der Steuerbelastung
(Steuerklasse II)

Erwarteter Gesamteffekt der
Erbschaftsteuerreform

–0,24
–0,12

–0,16

–0,45
–0,17

–0,26

–0,40
–0,23

–0,28

–0,56
–0,27

–0,36

–0,23
–0,15

–0,18
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20 Das am 1. Januar 2010 in Kraft getretene Wachstumsbeschleunigungsgesetz sieht eine Entlastung für Geschwis-
ter, Nichten und Neffen vor, die infolge der noch von der Großen Koalition verabschiedeten Erbschaftsteuerreform 
wie Familienfremde besteuert worden waren. Offenbar wurde seitens der Politik erkannt, dass diese Regelung einem 
Verbleib des Unternehmens in Familienbesitz oft entgegengestanden hätte. Die Steuersätze der Steuerklasse II sind 
von 30 bis 50 Prozent auf 15 bis 43 Prozent gesunken.

heißt, neben den vier erwähnten Kriterien führen offenbar weitere Kritikpunkte 
zu einem insgesamt noch negativeren Urteil der neuen Form der Erbschaftsbe-
steuerung. Einer davon könnte etwa die Befürchtung sein, die Erbschaftsteuer-
reform führe zu mehr Bürokratie (vgl. Abschnitt 2.4).

Zu den einzelnen Kriterien ist festzustellen, dass insbesondere die Neubewer-
tung des Unternehmens und die Steuerbelastung in Steuerklasse I noch vergleichs-
weise moderat, aber dennoch negativ beurteilt werden. Gerade der letzte Befund 
ist insofern überraschend, als durch die Reform der Erbschaftsbesteuerung nicht 
nur die Steuersätze in Steuerklasse I (Ehegatten, [Stief-]Kinder, Enkel) un-
verändert geblieben sind, sondern auch die Freibeträge angehoben und die Be-
messungsgrenzen jeweils heraufgesetzt wurden (Lüdicke/Fürwentsches, 2009). 
Allerdings wird die Gesamtbelastung auch durch die neue Form der Unterneh-
mensbewertung beeinflusst, die den Effekt der angehobenen Freibeträge und der 
höheren Bemessungsgrenzen überkompensieren kann.20

Da zwar die Freibeträge in Steuerklasse II ebenfalls erhöht, aber die Steuer-
sätze zugleich angehoben wurden, steigt die zu erwartende Steuerbelastung ge-
rade bei einer größeren Erbmasse wie beispielsweise einem Betriebsvermögen. 
Vor diesem Hintergrund lässt sich die eher negative Beurteilung der Steuerbelas-
tung für andere Familienmitglieder (Punktwert: –0,28) im Rahmen der Befragung 
erklären.

Eine ähnlich negative Bewertung erhält der Aspekt der Steuerabschmelzung 
(unter Berücksichtigung von Haltefrist und Lohnsummenschwelle). Die Mög-
lichkeit der Wahl eines Sieben-Jahres- und eines Zehn-Jahres-Modells wird in 
Verbindung mit den Anforderungen an die Lohnsumme insgesamt ebenfalls als 
eher nachteilig eingeschätzt. In diesem Zusammenhang ist zu vermuten, dass die 
Einhaltung der Lohnsummengrenze bereits im Sieben-Jahres-Modell negativ 
beurteilt wird, da gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein möglicher weise 
erforderlicher Personalabbau durch eine erhöhte Steuerlast  bestraft würde.

Im Vergleich von Nachfolgerinnen und Gründerinnen zeigt sich, dass Nach-
folgerinnen die genannten Aspekte im Durchschnitt als deutlich schlechter beur-
teilen und ebenfalls das Abschmelzmodell wie auch die Höhe der Steuerbelastung 
in Steuerklasse II besonders kritisch sehen. Gerade die Übergabe von größeren 
Unternehmen, die vor allem von Nachfolgerinnen geführt werden, bedeutet eine 
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vergleichsweise höhere Steuerbelastung, insbesondere wenn die in der Steuer-
klasse II angehobenen Steuersätze berücksichtigt werden. Zudem können wirt-
schaftliche Anpassungsprozesse während einer Krise in größeren Unternehmen 
mit einer stärker variierenden Lohnsumme verbunden sein, sodass eine Verletzung 
der Lohnsummengrenzen wahrscheinlicher wird und sich dies letztlich in einer 
stärker erhöhten Steuerlast bemerkbar machen würde.

Da sich Gründerinnen im Durchschnitt seltener mit der Unternehmensnach-
folge beschäftigt haben und den Ergebnissen dieser Untersuchung zufolge auch 
erst in rund neun Jahren ihr Unternehmen übergeben möchten, lässt sich die für 
sie vergleichsweise geringe Bedeutung erbschaftsteuerlicher Fragen erklären. 
Zudem sind die Betriebe der Gründerinnen kleiner, sodass der Abzugsbetrag von 
150.000 Euro eine relativ größere Bedeutung erhält (vgl. Abschnitt 2.4). Außer-
dem haben die Unternehmen von Gründerinnen häufiger noch unter zehn Be-
schäftigte, sodass die Lohnsummenregelung für sie nicht gilt. Weitergehende 
Aussagen sind mit Blick auf die geringen Fallzahlen nicht möglich.

Fokussiert man die Analyse auf Familienunternehmerinnen (Abbildung 10), 
ist festzustellen, dass mit Ausnahme der Steuerbelastung in Steuerklasse I die 
Bewertung schlechter ausfällt als im Durchschnitt der Nicht-Familienunterneh-
merinnen. Da Familienunternehmen bevorzugt an Söhne und Töchter weiter-
gegeben werden, ist aber gerade auch deshalb die durchschnittlich negative Be-
urteilung der Steuerbelastung in Steuerklasse I etwas überraschend, weil gerade 
engere Familienangehörige und Familienmitglieder im Rahmen der neuen Erb-
schaftsbesteuerung eher entlastet werden. Möglicherweise kommt in der Be-
urteilung jedoch auch die Kritik an der insgesamt zu hohen Steuerlast infolge der 
Neubewertung der Unternehmen zum Ausdruck. Im Übrigen ist für Familien-
unternehmerinnen eine relativ hohe Ablehnung der Modelle der Steuerabschmel-
zung zu verzeichnen.

Werden die Daten von Nicht-Familienunternehmerinnen betrachtet, zeigt sich 
zwar ebenfalls eine im Durchschnitt negative, aber deutlich höhere Akzeptanz 
der Erbschaftsteuerreform (erwarteter Gesamteffekt: –0,20). Insbesondere fällt 
die neutrale Beurteilung hinsichtlich der Neubewertung des Unternehmens auf. 
Dies dürfte damit zu erklären sein, dass die Nicht-Familienunternehmen im 
Datensatz deutlich jünger und kleiner in Bezug auf Umsatzgröße und Beschäf-
tigtenzahl sind und daher eine Neubewertung des Unternehmens anhand des 
Verkehrswerts sich weniger stark von der früher zulässigen Bewertung anhand 
der Steuerbilanz unterscheidet (Stein, 2006). Im Übrigen ist – trotz der geringen 
Fallzahlen – die durchschnittlich negative Beurteilung der Steuerbelastung in 
Steuerklasse I (–0,22) bemerkenswert, da für Nicht-Familienunternehmerinnen 
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Erbschaftsteuerreform: Bewertung von
Familienunternehmen und Nicht-Familienunternehmen

Abbildung 10

Durchschnittswert der Antworten1

Familienunternehmen             Nicht-Familienunternehmen2

Neubewertung des Unternehmens

Steuerabschmelzung unter Berücksichtigung
von Haltefrist und Lohnsummenschwelle

Höhe der Steuerbelastung
(Steuerklasse I)

N = 204.
1 Auf der Bewertungsskala –1 (eher nachteilig), 0 (neutral), +1 (eher vorteilhaft); 2 Teilweise sehr geringe Fallzahlen.  
Quellen: Befragung der Mitglieder des VdU im Februar/März 2009; eigene Berechnungen  

Höhe der Steuerbelastung
(Steuerklasse II)

Erwarteter Gesamteffekt der
Erbschaftsteuerreform

0
–0,24

–0,33
–0,11

–0,16
–0,22

–0,31
–0,22

–0,43
–0,20

eine Weitergabe an Söhne oder Töchter praktisch nicht relevant ist und nur selten 
in Betracht gezogen wird, sondern eine Übergabe an Externe bevorzugt wird. 
Letzteres würde aber die eher nachteilige Beurteilung nach dem Kriterium der 
Steuerbelastung in Steuerklasse II zumindest tendenziell erklären.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass

• die Erbschaftsteuerreform von den Unternehmerinnen insgesamt eher als 
nachteilig beurteilt wird,

• die Bewertung der Steuerbelastung für andere Familienangehörige (Steuer-
klasse II) vergleichsweise negativ ausfällt und dies überwiegend auf die Erhöhung 
der Steuersätze in dieser Steuerklasse zurückzuführen sein dürfte,

• die kritische Beurteilung der Steuerbelastung in Steuerklasse I insofern über-
rascht, als durch die Reform der Erbschaftsbesteuerung nicht nur die Steuer sätze 
in Steuerklasse I unverändert geblieben sind, sondern auch die Freibeträge ange-
hoben und die Bemessungsgrenzen erweitert wurden,

• Nachfolgerinnen gegenüber Gründerinnen in allen Beurteilungskriterien eine 
schlechtere Bewertung abgegeben haben und dies bei drei von vier Kriterien auch 
bei Familienunternehmerinnen gegenüber Nicht-Familienunternehmerinnen zu 
beobachten ist. Da Familienunternehmen und Unternehmen von Nachfolgerinnen 
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tendenziell älter und größer sind in Bezug auf Umsatz und Beschäftigtenzahl, ist 
zu vermuten, dass sich Inflexibilitäten und Änderungen des Steuertarifs beispiels-
weise durch höhere Steuersätze auf sie stärker auswirken und zu einer größeren 
Ablehnung führen. Gründerinnen leiten zudem häufiger kleinere Betriebe mit 
weniger als zehn Beschäftigten.

4.2.4 Praktische Hindernisse und Änderungswünsche  
für staatliche Rahmenbedingungen

Im Rahmen der Befragung war vorgesehen, die praktischen Hindernisse und 
Herausforderungen bei der Übergabe von Unternehmen zu beschreiben und aus 
Sicht der Befragten wünschenswerte Änderungen zu benennen (vgl. Anhang, 
Frage 23). Da nicht alle der insgesamt 98 Aussagen der Unternehmerinnen im 
Detail angesprochen werden können, gibt die folgende Zusammenfassung 
 wesentliche Tendenzen und häufig genannte Probleme oder Wünsche wieder.  
Zu einem geringen Anteil wurden auch allgemeine wirtschaftspolitische Heraus-
forderungen und Empfehlungen genannt, die hier jedoch wegen des fehlenden 
Bezugs zum Thema Unternehmensnachfolge nicht berücksichtigt wurden. Ein 
Teil der Unternehmerinnen räumt ein, sich noch nicht mit diesem Thema beschäf-
tigt zu haben.

Zunächst ist auch aufgrund der relativ zahlreichen und teilweise sehr umfang-
reichen Äußerungen festzustellen, dass sich viele Unternehmerinnen eine breitere 
Aufmerksamkeit für das Thema Unternehmensnachfolge in der öffentlichen 
Diskussion wünschen. Darüber hinaus fordern einige Unternehmerinnen – nicht 
zuletzt wegen ihrer Bereitschaft zur Bereitstellung von Ausbildungs- und Arbeits-
plätzen – eine höhere gesellschaftliche Anerkennung der Leistungen von kleineren 
und mittelgroßen Unternehmen und wünschen sich gerade darum auch bei der 
Übergabe eine breitere gesellschaftliche Akzeptanz für einfachere und finanziell 
weniger belastende Regelungen. Anscheinend auch deshalb fokussiert der über-
wiegende Teil der Antworten auf das Thema Erbschaftsbesteuerung, was deren 
herausgehobene Bedeutung im Rahmen der Übergabe von Unternehmen doku-
mentiert und damit gerade für die Politik den wesentlichen Ansatzpunkt für 
Reformen beschreibt. Die Neuregelung erscheint offenbar vielen Unterneh-
merinnen als übermäßig komplex.

Da im Fragebogen sowohl nach praktischen Hindernissen als auch nach den 
gewünschten Änderungen bei der Übergabe von Unternehmen gefragt wurde, 
wird in den folgenden Ausführungen zunächst auf die geäußerten Probleme und 
Heraus forderungen eingegangen, bevor die Änderungswünsche und -vorschläge 
näher betrachtet werden.
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Mit Blick auf die Ergebnisse zeigt sich, dass viele Unternehmerinnen ein 
Problem darin sehen, überhaupt einen geeigneten Nachfolger zu finden, bezie-
hungsweise dass oft eine zu späte Auseinandersetzung mit dem Thema Unter-
nehmensnachfolge stattfindet und die potenziellen Kandidaten zu spät in das 
Unternehmen integriert werden. Die Dauer der Nachfolgeplanung bis hin zur 
tatsächlichen Übergabe wird also häufig noch unterschätzt.

Daneben werden in der Befragung zum Teil auch persönliche Probleme und 
ein fehlendes Vertrauensverhältnis zum potenziellen Nachfolger als Hindernisse 
bei der Unternehmensnachfolge genannt. Ebenso fehlen teilweise auch die 
 Akzeptanz und das Verständnis für den Führungsstil des Nachfolgers. Dies sind 
Probleme, die auch in anderen Studien zur Unternehmensnachfolge durch Frauen 
thematisiert werden (vgl. Abschnitt 2.2). Hier kommt der hohe Stellenwert eines 
guten Verhältnisses zum gewünschten Nachfolger zum Ausdruck, der sich auch 
anhand der quantitativen Auswertungen belegen lässt (vgl. Abschnitt 4.2.2).

Neben den genannten Schwierigkeiten kommt dem Thema Erbschaftsteuer 
die größte Bedeutung zu. Wie schon bei Frage 21 im Rahmen der standardi sierten 
Befragung wird von den Unternehmerinnen auch hier häufig kritisiert, dass die 
aktuelle Erbschaftsteuer insbesondere in Krisenzeiten zu unzumutbaren Härten 
führen könne. Im Kern werden dafür vor allem die aus Sicht der Befragten zu 
langen Haltefristen von sieben beziehungsweise zehn Jahren in Verbindung mit 
den Lohnsummenschwellen von 650 Prozent beziehungsweise 1.000 Prozent 
verantwortlich gemacht. Die Einhaltung dieser Regelungen wird bei wirtschaft-
lich erforderlichen Lohnkürzungen oder Entlassungen als nahezu unmöglich 
beurteilt. Einige Unternehmerinnen sehen darin zudem ein falsches Signal mit 
einem Anreiz, sich bereits frühzeitig vor der tatsächlichen Übergabe von Mitar-
beitern zu trennen, um dem Nachfolger oder der Nachfolgerin die Einhaltung der 
erbschaftsteuerlichen Regelungen (vor allem in Krisenzeiten) zu erleichtern. Zum 
anderen wird argumentiert, dass damit bereits zu Beginn der Unternehmertätig-
keit ein zusätzliches finanzielles Risiko für den Nachfolger oder die Nachfolge-
rin aufgebaut werde, das den ohnehin oft schwierigen Start in die Selbstständig-
keit deutlich er schweren würde.

Betrachtet man die Wünsche und Forderungen der Unternehmerinnen, liegt 
der Schwerpunkt ebenfalls auf dem Thema der Erbschaftsbesteuerung. Das 
Spektrum der Forderungen reicht dabei von einer kompletten und ersatzlosen 
Abschaffung der Erbschaftsteuer – wie sie in Nachbarländern Deutschlands wie 
etwa Schweden und Österreich erfolgte – bis hin zu der Aufforderung, einzelne 
Regelungen zu reformieren. In den Antworten finden sich überwiegend allgemein 
formulierte Vorschläge, unter anderem zur Verkürzung oder Abschaffung der 
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Haltefristen und der Lohnsummengrenzen. Dabei scheinen Letztere kritischer 
beurteilt zu werden als die Haltefristen, da offenbar durch die Lohnsummengren-
zen der Handlungsspielraum und die Flexibilität in der  Geschäftsführung wesent-
lich stärker eingeschränkt werden.

Im Übrigen werden Wünsche nach einer Senkung des Tarifs der Erbschaft-
steuer ebenso geäußert wie die Forderung nach einer Rückkehr zum alten Steuer-
recht oder einer alleinigen Freistellung des Betriebsvermögens von der Erbschaft-
steuerpflicht. Alternativ oder zusätzlich zu den genannten Aspekten werden auch 
höhere Freibeträge, eine Änderung der Bewertungsvorschriften oder eine isolierte 
Abschaffung der Steuerpflicht für Kinder (des Erblassers) in der Steuerklasse I 
gefordert. Insofern bestätigt dieser Befund die eher negative Beurteilung der 
Erbschaftsteuerreform anhand der quantitativen Daten (vgl. Abschnitt 4.2.3), 
insbesondere auch hinsichtlich der Steuerbelastung in der Steuerklasse I in 
 Zusammenhang mit der Neubewertung des Unternehmens.

Hinzu kommt die Forderung nach einer Vereinfachung und Entbürokratisierung 
des Erbschaftsteuerrechts. Einige Unternehmerinnen sehen gerade in der höheren 
Komplexität und dem bürokratischen Aufwand einen Grund für den (ursprünglich 
nicht geplanten) Verkauf des Unternehmens. Zudem werde durch die aktuelle 
Form der Erbschaftsbesteuerung ein höheres Ausmaß an Rechtsunsicherheit 
geschaffen, das einen erhöhten Beratungsbedarf bei der Planung der Unter-
nehmensnachfolge auslöse. Dies zeigen auch die Ergebnisse der quantitativen 
Analyse in Abschnitt 4.2.2, die auf einen relativ hohen Anteil an Unternehmerinnen 
verweisen, die für die Koordination der Übergabe Unterstützung bei Steuerbera-
tern oder Anwälten suchen würden.

Neben erbschaftsteuerlichen Aspekten wird allgemein eine verbesserte staat-
liche Förderung zum Start der Unternehmertätigkeit als Nachfolger/in wie auch 
bei der Existenzgründung für erforderlich gehalten. Zudem wünschen sich  einige 
Unternehmerinnen eine stärkere Förderung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, insbesondere verbesserte Rahmenbedingungen für die Kinderbetreuung 
von Frauen in leitenden Positionen.

Die Ergebnisse der qualitativen Befragung lassen sich wie folgt zusammen-
fassen:

• Insgesamt knapp 100 Unternehmerinnen haben ihre Einschätzungen zu Pro-
blemen und Herausforderungen im Rahmen der Unternehmensnachfolge abge-
geben und ihre Änderungswünsche und Forderungen formuliert.

• Die Antworten zeigen, dass sich viele Unternehmerinnen nicht nur eine breitere 
Aufmerksamkeit für das Thema Unternehmensnachfolge in der öffentlichen 
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Diskussion wünschen, sondern auch eine größere Akzeptanz für einfachere und 
finanziell weniger belastende Regelungen.

• Der Schwerpunkt der Antworten liegt auf den Regelungen der Erbschafts-
besteuerung.

• Häufig genannte Probleme:

– Eine Auseinandersetzung mit dem Thema Unternehmensnachfolge erfolgt 
offenbar oft zu spät. Gleichzeitig bestehen zum Teil große Schwierigkeiten, 
geeignete Nachfolger/innen zu finden. Einige Antworten deuten darauf hin, 
dass persönliche Probleme mit der Nachfolgerin/dem Nachfolger und mit 
deren/dessen Führungsstil zu einem Hindernis werden könnten.

– Hinsichtlich der (neuen) Erbschaftsteuer wird allgemein kritisiert, dass sie 
zu unzumutbaren Härten vor allem in wirtschaftlich schwierigen Zeiten führen 
könne. Im Übrigen werden drei wesentliche Kritikpunkte genannt: Erstens sei 
der bürokratische Aufwand zur Erfüllung der Anforderungen sehr hoch, zwei-
tens werden die Haltefristen von sieben beziehungsweise zehn Jahren primär 
als zu inflexibel für die Nachfolgerin/den Nachfolger beurteilt und drittens 
werden vor allem die Lohnsummengrenzen kritisch beurteilt, da sie mög-
licherweise notwendige Personalanpassungen in Krisenzeiten erschwerten.

• Häufig genannte Forderungen:

– Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird als verbesserungswürdig 
angesehen. Insbesondere sollten laut Befragung verstärkt Kinderbetreuungs-
möglichkeiten auch auf leitende Positionen (von Frauen) zugeschnitten sein.

– Die Vielzahl der unterschiedlichen Antworten bezüglich der Erbschafts-
besteuerung zeigt, dass von einer kompletten Abschaffung der Erbschaft steuer 
bis hin zur Abschaffung einzelner Elemente (etwa der Lohnsummengrenzen 
oder der Haltefristen) für Unternehmerinnen viele Varianten denkbar sind. 
Teilweise werden auch Tarifsenkungen, die Ausweitung der Freibeträge oder 
eine Änderung der Bewertungsvorschriften alternativ oder zusätzlich gefordert. 
Daneben wird häufig eine allgemeine Vereinfachung und Entbürokratisierung 
des Erbschaftsteuerrechts verlangt, offenbar primär um dem gestiegenen 
Ausmaß an Rechtsunsicherheit entgegenzuwirken.



58

Zusammenfassung

Das Ziel der vorliegenden Studie bestand darin, den Prozess der Unterneh-
mensnachfolge durch Frauen näher zu betrachten und insbesondere die wesent-
lichen Bestimmungsfaktoren der Nachfolgeregelung von Frauen zu identifizieren. 
Neben einer Analyse der persönlichen Hintergründe und unternehmerischen 
Voraussetzungen sollten vor allem die Strategien und Prioritäten der Unterneh-
merinnen im Rahmen des Nachfolgeprozesses herausgearbeitet werden. Die 
Analyse wurde dabei bewusst um eine Untersuchung der am 1. Januar 2009 in 
Kraft getretenen Erbschaftsteuerreform ergänzt, um damit deren hohe Bedeutung 
für den Übergabeprozess vor allem in Familienunternehmen deutlich zu machen 
und gleichzeitig die Akzeptanz der Reform im Kreis der Unternehmerinnen zu 
 überprüfen. Anhand von qualitativen Aussagen der Unternehmerinnen wurde 
abschließend die Gelegenheit genutzt, die wesentlichen Probleme und Forde-
rungen der Unternehmerinnen im Rahmen des Unternehmensnachfolgeprozesses 
zusammen zufassen.

Die Grundlage der Studie bildet eine computergestützte Befragung von ins-
gesamt 1.080 Unternehmerinnen, die im Verband deutscher Unternehmerinnen 
(VdU) organisiert sind. Im Ergebnis haben sich 297 Unternehmerinnen an der 
Befragung beteiligt, 249 von ihnen haben den Fragebogen vollständig ausgefüllt. 
Daraus errechnet sich eine Antwortquote von 27,5 beziehungsweise 23,1 Prozent. 
Der Datensatz umfasst verschiedene Wirtschaftszweige, der Schwerpunkt liegt 
auf der Branche der Unternehmensnahen Dienstleistungen einschließlich des 
Kredit- und Versicherungsgewerbes. Aufgrund fehlender Informationen zur 
Repräsentativität der Befragten für die Gesamtheit aller Unternehmerinnen in 
Deutschland sind die Ergebnisse aber nicht zu verallgemeinern.

Die Struktur der Auswertung ergibt sich im Wesentlichen aus dem Vergleich 
von Nachfolgerinnen und Existenzgründerinnen, die im Verhältnis ein Drittel zu 
zwei Drittel im Datensatz vertreten sind. Diese Unterscheidung bietet sich an, da 
nach dem Untersuchungsdesign keine männliche Kontrollgruppe vorhanden ist 
und eine nach West- und Ostdeutschland differenzierte Auswertung aufgrund der 
ungleichen Verteilung der Unternehmerinnen über beide Regionen nicht möglich 
war. Ergänzend wurde das nach der Selbsteinschätzung der Unternehmerinnen 
gebildete Merkmal Familienunternehmerin (Ja/Nein) – je nach Art und Inhalt der 
Fragestellung – ebenfalls als Vergleichskriterium herangezogen, da sich die 
Übergabe in Familienunternehmen oft vom Vorgehen in Nicht-Familienunter-

5
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nehmen unterscheidet. Im Datensatz sind Familienunternehmen mit einem  
Anteil von gut zwei Dritteln repräsentiert.

Mit Blick auf den Datensatz ist eine typische Unternehmerin im Rahmen 
dieser Untersuchung rund 52 Jahre alt und führt ein etwa 30 Jahre altes Unter-
nehmen. Sie hat im Alter von gut 38 Jahren ihr Unternehmen übernommen oder 
gegründet und führt es im Durchschnitt knapp 14 Jahre. Nachfolgerinnen und 
Gründerinnen haben ähnliche persönliche Charakteristika. Allerdings führen 
Nachfolgerinnen Unternehmen, die im Durchschnitt knapp 63 Jahre alt sind und 
überwiegend dem Produzierenden Gewerbe angehören, während Gründerinnen 
Unternehmen mit einem Alter von gut 13 Jahren führen, die überwiegend der 
Branche der Unternehmensnahen Dienstleistungen (einschließlich Kredit- und 
Versicherungsgewerbe) zuzuordnen sind. Wie zu erwarten, weisen die Betriebe 
von Nachfolgerinnen dann auch einen höheren Umsatz und eine größere Zahl an 
Beschäftigten auf. Dies spiegelt sich auch in der Verteilung der Familienunter-
nehmen wider, die sich gewöhnlich wegen ihrer längeren Tätigkeit am Markt und 
ihrer Größe überwiegend in den Händen von Nachfolgerinnen befinden. So  führen 
rund 85 Prozent der Nachfolgerinnen Familienunternehmen, während dieser 
Anteil bei Existenzgründerinnen nur knapp 60 Prozent beträgt.

Die persönlichen Hintergründe der Unternehmerinnen sind dabei sehr hetero-
gen. So wurde nur gut jede zweite Nachfolgerin auf ihre spätere Unternehmer-
tätigkeit langfristig vorbereitet, das heißt, fast die Hälfte musste den Sprung ins 
kalte Wasser wagen. Gleichzeitig sieht sich aber mehr als die Hälfte der Nach-
folgerinnen prinzipiell durch die frühere Berufswahl oder Ausbildung auf die 
Übernahme vorbereitet. Demgegenüber haben gut sechs von zehn Gründerinnen 
keine auf die spätere Gründung zielende Ausbildung absolviert. Im Detail belegen 
die Daten, dass die Nachfolgemöglichkeit zum Teil offenbar entweder nicht so 
frühzeitig kommuniziert wurde, dass die Nachfolgerinnen sich bereits durch eine 
entsprechende Ausbildung vorbereiten konnten, oder dass die Nachfolgerinnen 
selbst nach dem Schulabschluss zunächst einen anderen Berufswunsch hatten. 
So absolvierten von allen Nachfolgerinnen, die unerwartet ihr Unternehmen 
übernahmen, rund 60 Prozent keine für die Unternehmertätigkeit qualifizierende 
Ausbildung. Von allen Nachfolgerinnen, die langfristig auf die Übernahme vor-
bereitet wurden, war dies nur rund ein Drittel.

In Bezug auf die Planung der Unternehmensnachfolge ist zunächst festzustel-
len, dass sich erst knapp jede zweite Unternehmerin bereits mit dem Thema 
Unternehmensnachfolge beschäftigt hat. Allerdings ist die Gruppe, die sich noch 
nicht mit dem Thema vertraut gemacht hat, durch ein relativ niedriges Durch-
schnittsalter gekennzeichnet, das die insgesamt niedrige Quote erklären kann.
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Im Durchschnitt beginnt ab einem Alter von etwa 50 Jahren der überwiegende 
Anteil der Unternehmerinnen, sich mit dem Thema Nachfolge auseinanderzu-
setzen. Bei Unternehmerinnen, die sich bereits damit beschäftigt und erste 
Überlegungen zur Nachfolgeplanung gestartet haben, liegt das durchschnittliche 
Alter bei ungefähr 52 Jahren. Diejenigen Unternehmerinnen, die bereits die 
Nachfolge planung abgeschlossen haben, sind hingegen gut 62 Jahre alt; im An-
schluss vergehen für diese Gruppe bis zur geplanten Übergabe im Durchschnitt 
weitere vier Jahre. Allgemein planen die Unternehmerinnen, die sich bereits mit 
der Nachfolge auseinandergesetzt haben, eine Übergabe in einem Alter von gut 
64 Jahren.

Insgesamt möchten bei einer Übergabe knapp drei von vier Unternehmerinnen 
die Geschäftsführung/-leitung übergeben, aber nur knapp sechs von zehn Unter-
nehmerinnen möchten sich vom Eigentum des Unternehmens trennen. Im Detail 
will zunächst rund ein Drittel der Unternehmerinnen mit Übergabeabsichten die 
Führung/Leitung, aber (noch) nicht das Eigentum abgeben. Als Nachfolger  werden 
überwiegend Töchter und/oder Söhne und zu geringeren Anteilen auch Externe 
oder Mitarbeiter in Betracht gezogen.

Werden die Prioritäten bei der Übergabe näher untersucht, fällt auf, dass eine 
typische Unternehmerin im Zuge der Übergabe der Sicherung von Arbeitsplätzen 
die höchste Priorität einräumt. Damit signalisiert sie ein hohes Verantwortungs-
bewusstsein für die Beschäftigten in ihrem Unternehmen. Den zweithöchsten 
Stellenwert hat ein gutes Verhältnis zum Nachfolger. Bei der Auswahl des Nach-
folgers legen sich rund drei Viertel der Unternehmerinnen nicht auf eine ge-
schlechtsspezifische Präferenz fest. Allerdings zieht gut ein Fünftel der Befragten 
eine Nachfolgerin einem männlichen Nachfolger vor. Bei den Gründerinnen 
beträgt dieser Anteil knapp ein Drittel, wohingegen er bei den Nachfolgerinnen 
nur bei knapp 8 Prozent liegt. Eine Teamlösung können sich dabei grundsätzlich 
fast drei Viertel der Befragten vorstellen. Während diese Quote bei Familienunter-
nehmerinnen ähnlich hoch ist, beträgt sie bei Nicht-Familienunternehmerinnen 
nur rund zwei Drittel.

Rund zwei Drittel der Unternehmerinnen haben bereits Vorkehrungen getrof-
fen für den Fall, dass sie selbst zum Beispiel wegen Krankheit, Tod oder Unfall 
ihr Unternehmen nicht mehr führen können. Allerdings hat lediglich etwa jede 
Fünfte bereits eine endgültige Regelung zur Fortführung des Unternehmens 
getroffen und rund vier von zehn Unternehmerinnen haben nur eine Notfallrege-
lung als temporäre Lösung festgelegt. Insbesondere haben Gründerinnen gegen-
über Nachfolgerinnen deutlich häufiger noch keine oder nur eine temporäre 
Lösung festgelegt.
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Für den Prozess der Übergabe wünschen sich rund neun von zehn Unterneh-
merinnen die Unterstützung durch einen oder mehrere Koordinatoren. Am häu-
figsten werden dabei Steuerberater und/oder Juristen gesucht. Insbesondere 
würden  fast drei Viertel der Nachfolgerinnen auf die Hilfe von Steuerberatern 
zurückgreifen und knapp die Hälfte würde juristischen Rat in Anspruch nehmen. 
Ein Anteil von rund 40 Prozent wünscht sich alternativ oder zusätzlich die 
 Unterstützung durch einen Unternehmensberater.

Nach der Übergabe möchte sich der überwiegende Anteil der Unternehmerinnen 
aus der Geschäftsführung/-leitung zurückziehen, aber noch in beratender Funk-
tion für das Unternehmen tätig sein. Vor allem Familienunternehmerinnen und 
Gründerinnen legen Wert auf eine beratende Tätigkeit im Anschluss an die Über-
gabe. Immerhin knapp ein Drittel aller Unternehmerinnen gibt an, nach der 
Übergabe nicht mehr für das Unternehmen tätig sein zu wollen.

Die Analyse der Einschätzungen zur Erbschaftsteuerreform ergibt ein über-
wiegend negatives Urteil. Dabei fällt auf, dass Nachfolgerinnen den Gesamteffekt 
der Reform sowie jedes der abgefragten Kriterien negativer bewerten als Gründe-
rinnen. Ähnliches gilt für Familienunternehmerinnen gegenüber Nicht-Familien-
unternehmerinnen. Allgemein werden die Abschmelzmodelle und die Steuer-
belastung in Steuerklasse II besonders kritisch beurteilt, während das Urteil zur 
Neubewertung des Unternehmens und zur Steuerbelastung in Steuerklasse I weni-
ger negativ ausfällt. Die große Ablehnung gegenüber den Abschmelzmodellen 
ließe sich damit erklären, dass vor allem die Einhaltung der Lohnsummenschwelle  
von 650 Prozent beziehungsweise 1.000 Prozent gerade in Krisenzeiten kaum 
möglich ist und es bei wirtschaftlich notwendigen Lohnkürzungen oder Entlas-
sungen zu einer zusätzlichen Belastung durch die Erbschaftsteuer kommen könnte.

Die Ergebnisse der qualitativen Befragung deuten ebenfalls auf die hohe Be-
deutung der Erbschaftsteuer im Rahmen der Unternehmensnachfolge hin. Die 
Auswertung zeigt, dass sich viele Unternehmerinnen nicht nur eine breitere 
Aufmerksamkeit für das Thema Unternehmensnachfolge in der öffentlichen 
Diskussion wünschen, sondern auch eine größere Akzeptanz für einfachere und 
finanziell weniger belastende Regelungen. Die Befunde deuten an, dass viele 
Regelungen der neuen Erbschaftsteuer als kritisch beurteilt werden. Neben den 
Lohnsummengrenzen und Haltefristen wird alternativ oder zusätzlich unter an-
derem auf eine Änderung des Bewertungsverfahrens, eine Anhebung der Frei-
beträge und auf Tarifsenkungen verwiesen. Im Übrigen wird auch das persönliche 
und berufliche Verhältnis zu der potenziellen Nachfolgerin oder dem  potenziellen 
Nachfolger teilweise als problematisch gesehen und zudem eine Verbesserung 
der Kinderbetreuung für Frauen in leitenden Positionen gefordert.
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Kurzdarstellung
Der Prozess der Unternehmensnachfolge durch Frauen wurde bislang kaum 

wissenschaftlich untersucht. Mit der vorliegenden Studie werden anhand einer 
Befragung von knapp 300 Unternehmerinnen des Verbands deutscher Unterneh-
merinnen (VdU) die Bestimmungsfaktoren der Nachfolgeregelung untersucht 
sowie die Strategien und Prioritäten im Rahmen der Nachfolgeplanung und der 
Unternehmensübergabe herausgearbeitet. Im Ergebnis zeigt sich zum einen, dass 
die Befragten selbst häufig unvorbereitet oder unerwartet ihre Unternehmer-
tätigkeit angetreten haben. Zum anderen hat für sie bei der Übergabe des eigenen 
Betriebs die Sicherung der Arbeitsplätze die höchste Priorität. Eine geschlechts-
spezifische Präferenz für die Nachfolge hat der überwiegende Anteil der Unter-
nehmerinnen nicht. Viele wünschen sich eine Unterstützung im Übergabeprozess 
durch Koordinatoren (etwa Steuerberater oder Anwälte) und möchten auch nach 
der Übergabe noch in beratender Funktion mit dem Unternehmen verbunden 
bleiben. Die Reform der Erbschaftsbesteuerung wird überwiegend kritisch 
 beurteilt, insbesondere die Ausgestaltung der Abschmelzmodelle.

Abstract
The transition of business ownership by women in Germany has received little 

scientific attention. Our study presents new evidence using a survey of some  
300 female business leaders with membership in the Association of German 
Women Entrepreneurs (VdU). We investigate the planning process as well as 
strategies and priorities in the context of transferring the company’s ownership. 
The results show that the respondents often came into leadership unexpectedly 
or at least without preparation. Many female business owners give the preserva-
tion of jobs the highest priority when they give up a business. The majority has 
no particular preference for the sex of their successor. Many businesswomen 
indicate a need for support by professional co-ordinators (such as tax-advisers 
or lawyers) within the transfer process. After the handover they often want to be 
associated with the firm in an advisory role. Concerning the most recent reform 
of the German inheritance tax the respondents generally reject the new regu lations. 
In particular, they criticize the rigid exemption requirements.
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